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Auszug aus der Satzung des 
TC Blau-Weiß Sulzfeld 
 

§ 1 
Der Verein führt den Namen „Tennisclub Blau-Weiß Sulzfeld“. 
Er hat seinen Sitz in Sulzfeld und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 

§ 2 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. und 
erkennt dessen Satzungen und Ordnungen an. 
 

§ 4 
a) Mitglied kann jede natürlich Person werden, die schriftlich beim Vorstand 
um Aufnahme nachsucht. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter. Über Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Diese endscheidet endgültig. 
 
b) die Mitgliedschaft endet durch den Austritt, Ausschluss oder Tod. 
Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit 
zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. 
Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung. Der Beitrag ist jährlich im 
Voraus zu bezahlen. 
 
c) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in 
erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich 
grober und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzungen schuldig macht 
oder innerhalb eines Jahres seiner Beitragspflicht trotz mehrmaliger, 
schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist. 
Über den Ausschluss endscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Gegen den Beschluss des Vorstandes ist innerhalb von 
vier Wochen nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der 
Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann mit 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf ihrer ordentlichen 
Versammlung, sofern vorher keine außerordentliche Mitgliederversammlung 
stattfindet. 
Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand seinen 
Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 
 
d) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist frühestens nach 
Ablauf eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das 
letztlich über den Ausschluss endschieden hat. 
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e) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand unter den  
in c) genannten Voraussetzungen durch einen Verweis oder durch eine 
Geldbuße bis zum Betrag von 50,-- Euro und/ oder mit einer Sperre von 
längstens einem Jahr an der Teilnahme oder der Verbände, welchen der 
Verein angehört, gemaßregelt werden. Die Entscheidung des Vorstandes ist 
nicht anfechtbar. 
 
f) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels 
eingeschriebenen Briefes zuzustellen. 
 

§ 5 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn die von 
einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe 
und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird. 
Die Mitgliederversammlung beschließt über den Vereinsbeitrag, die Entlastung 
und Wahl des Vorstands, über Satzungsänderungen sowie über alle Punkte, 
die Gegenstand der Tagesordnung sind. Die Mitgliederversammlung bestimmt 
jeweils für drei Jahre einen zweiköpfigen Prüfungsausschuss, der die 
Kassenprüfung übernimmt und der Versammlung Bericht erstattet. 
Wahl- und stimmberechtigt sowie wählbar sind alle Vereinsmitglieder, die am 
Tage der Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit 
einfacher Stimmenmehrheit, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. 
Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit 
der  abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereinszweckes 
erfordert die Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder. 
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§ 8 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Alle Einnahmen (Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse 
und etwaige Gewinne) dürfen nur zur Erreichung des satzungsgemäßen 
Zweckes verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereins-
vermögen. 
Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig Höhe Vergütung, begünstigt 
werden. 
 

§ 9 
Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühr und des Beitrages 
verpflichtet. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Geldbeträge beschließt die 
ordentliche Mitgliederversammlung. 
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